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Primäre Berechtigungen der Steuerpflichtigen

Das Nationale E-Rechnungssystem (KSeF) basiert auf einem Beglaubigungsmodell, was bedeutet, dass die Authentifizierung 
und Autorisierung einer Person im System erforderlich ist. Nach erfolgreicher Authentifizierung im System hat der 
Steuerpflichtige Zugriff auf die Funktionen des KSeF, die das Durchsehen, Ausstellen und Empfangen strukturierter 
Rechnungen ermöglichen. Darüber hinaus können neben dem Steuerpflichtigen auch von ihm bevollmächtigte Personen im 
System tätig sein. Es besteht auch die Möglichkeit, Berechtigungen zur Nutzung des KSeF zu erteilen, beispielsweise für 
Buchhaltungsbüros oder eine bestimmte natürliche Person.

Arten von Berechtigungen

Im KSeF gibt es Berechtigungen zum:

1. Verleihen, Ändern oder Entziehen von Berechtigungen zur Nutzung des Nationalen E-Rechnungssystems

2. Ausstellen oder Zugriff auf strukturierte Rechnungen

3. Ausstellen von Rechnungen, die als strukturierte Rechnungen im Rahmen der sogenannten „Selbstfakturierung” (ähnlich 
dem „Gutschriftsverfahren” nach deutschem Recht) gelten



Der Prozess der Erteilung, Änderung oder Entziehung von Berechtigungen zur Nutzung des KSeF kann 

auf zwei mögliche Weisen erfolgen:

1. elektronisch – der Steuerpflichtige oder ein anderes befugtes Subjekt kann den erforderlichen Umfang der 

Daten angeben, um Berechtigungen zu erteilen, zu ändern oder zu entziehen

2. schriftlich in Papierform – durch Einreichung einer Mitteilung über Erteilung oder Entziehung von 

Berechtigungen (ZAW-FA) beim zuständigen Finanzamtsleiter
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Berechtigte Subjekte und Personen

Zur Nutzung des KSeF sind folgende Subjekte berechtigt:

 der Steuerpflichtige selbst

 natürliche oder juristische Personen, die vom Steuerpflichtigen im gegebenen Umfang bevollmächtigt 

werden
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Primäre Berechtigungen der Steuerpflichtigen

Natürliche Personen

Kraft Gesetz haben Unternehmer (natürliche Personen), die ein Einzelunternehmen betreiben, 

Standardberechtigungen (sogenannte primäre Berechtigungen) zur Nutzung des KSeF. Eine solche primäre 

Berechtigung (mit Eigentümercharakter) zur Nutzung des KSeF wird automatisch zugewiesen – (die 

betreffende Person muss nichts melden) – und kann das System unter Verwendung einer vertrauenswürdigen 

oder qualifizierten elektronischen Unterschrift nutzen.

In besonderen Fällen, wenn eine Person eine qualifizierte elektronische Unterschrift ohne NIP und PESEL 

besitzt, besteht die Möglichkeit, einen sogenannten Fingerabdruck der Unterschrift zu melden. Dies muss über 

eine ZAW-FA-Mitteilung erfolgen, um die Unterschrift einem bestimmten Steuerpflichtigen zuzuordnen.

Weitere Berechtigungen mit unterschiedlichem Umfang zur Nutzung des KSeF können elektronisch vom 

Eigentümer eines Einzelunternehmens an andere Personen oder Subjekte vergeben werden.



Steuerpflichtige, die keine natürlichen Personen sind 

Bei Steuerpflichtigen, die keine natürlichen Personen sind (z.B. GmbH), und über ein qualifiziertes elektronisches Siegel* 

verfügen, besteht die Möglichkeit, das KSeF aufgrund von primären Eigentümerberechtigungen zu nutzen, ohne dies beim 

Finanzamt zu melden.

In anderen Fällen muss ein Steuerpflichtiger, der keine natürliche Person ist, mittels einer ZAW-FA-Mitteilung beim 

Finanzamt (das für den Steuerpflichtigen zuständig ist) die Erteilung von primären Berechtigungen für die Nutzung 

von KSeF beantragen. Die ZAW-FA-Mitteilung muss von dem Organ, dass die Gesellschaft vertritt (z. B. einem 

Vorstandsmitglied) unterzeichnet werden – dabei muss man beachten, dass das Vorstandsmitglied in der ZAW-FA-

Mitteilung sich selbst als natürliche Person, die im Namen des Steuerpflichtigen das KSeF nutzen darf, benennen kann. 

Diese Person wird auch die Möglichkeit haben, weitere Berechtigungen im KSeF elektronisch zu vergeben.

Durch die ZAW-FA-Mitteilung werden Berechtigungen nur an eine Person vergeben, und diese Person erteilt weitere 

Berechtigungen im KSeF-System (das Finanzamt vergibt ausschließlich primäre Berechtigungen). 

*Ein qualifiziertes elektronisches Siegel ist das digitale Gegenstück zum Firmenstempel. Ein qualifiziertes elektronisches Siegel kann z. B. auf der Website 

https://www.certum.pl/pl/kwalifikowana-pieczec-elektroniczna/ beantragt werden. Im Gegensatz zu einer qualifizierten elektronischen Unterschrift enthält sie keine personenbezogenen 

Daten.
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ZAW-FA-Mitteilung

Die ZAW-FA-Mitteilung wird ausschließlich schriftlich in Papierform eingereicht.

Durch die Einreichung der ZAW-FA-Mitteilung gibt der betreffende Steuerpflichtige oder die juristische Person, die durch ein 

befugtes Organ vertreten wird, die Person an, der Berechtigungen zur Nutzung des KSeF erteilt oder entzogen werden. 

Auf diese Weise können angemessene Berechtigungen an Vorstandsmitglieder vergeben werden – es ist zulässig, dass ein 

Vorstandsmitglied des Steuerpflichtigen sich selbst auf diese Weise Berechtigungen erteilt.

Das Formular ZAW-FA kann von der Webseite https://www.podatki.gov.pl/vat/formularze-do-druku-vat/ heruntergeladen 

werden.

Ein interaktives Formular ist auf Webseiten verfügbar, die nicht mit der Steuerverwaltung in Verbindung stehen, z. B. 

https://sip.lex.pl/ressrv/gfx/319056827_59548321.PDF

https://www.podatki.gov.pl/vat/formularze-do-druku-vat/
https://sip.lex.pl/ressrv/gfx/319056827_59548321.PDF


Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Im Feld 1 wird die Steuernummer des 

Steuerpflichtigen oder des Subjekts 

angegeben.

In Abschnitt A, Feld 5, tragen Sie 

bitte den Leiter des für den 

Steuerpflichtigen oder das Subjekt 

zuständigen Finanzamts ein.



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

In Abschnitt A, Feld 6, wählen Sie bitte den Zweck des Formulareinreichung (markieren Sie das entsprechende Kästchen):

1. Erteilung von Berechtigungen* – durch Erteilung von Berechtigungen ist die Benennung einer befugten Person zur 
Nutzung des Nationalen E-Rechnungssystems gemeint. Die Benennung einer weiteren befugten Person in Abschnitt C ist 
erst möglich, nachdem die Berechtigungen der zuvor benannten Person entzogen wurden (in dem ZAW-FA-Formular 
können Berechtigungen nur einer Person erteilt werden). Weitere Berechtigungen werden elektronisch im Nationalen 
E-Rechnungssystem erteilt.)

2. Entzug von Berechtigungen

3. Meldung einmaliger Identifikationsdaten für eine qualifizierte elektronische Unterschrift des Steuerpflichtigen (das ist 
der sogenannte Fingerabdruck) (anzukreuzen, wenn einmalige Angaben für die Identifizierung einer qualifizierten 
elektronischen Unterschrift ohne Steueridentifikationsnummer (NIP) und Personenkennzahl (PESEL), für einen 
Steuerpflichtigen, der eine natürlich Person ist, die in Abschnitt B genannt ist, gemeldet werden; in einem solchen Fall 
muss Abschnitt C nicht ausgefüllt werden.)

*Für Registrierungszwecke wählen Sie Punkt 1



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

In Abschnitt B tragen Sie die Daten des Steuerpflichtigen oder Subjekts ein, der Berechtigungen zur Nutzung des KSeF 

vergibt oder entzieht.



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Im Abschnitt B.1 (Identifikationsdaten) wählen Sie im Feld 7 die Art des Subjekts (markieren Sie das entsprechende 

Kästchen):

1. Subjekt, das keine natürliche Person ist

2. Vollstreckungsorgan (Im Fall eines Vollstreckungsorgans muss auch das Kästchen „Subjekt, das keine natürliche Person 

ist” zusätzlich angekreuzt werden.)

3. Natürliche Person

Im Feld 8 tragen Sie bitte den vollständigen Namen / Namen und Vornamen des Steuerpflichtigen oder des Subjekts ein.



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Feld 9 – Land 

Feld 10 – Woiwodschaft

Feld 11 – Kreis

Feld 12 – Gemeinde 

Feld 13 – Straße 

Feld 14 – Hausnummer

Feld 15 – Wohnungsnummer 

Feld 16 – Ort 

Feld 17 – Postleitzahl

Im Abschnitt B.2. tragen Sie bitte die Adresse des Sitzes/Wohnsitzes des Steuerpflichtigen oder des Subjekts ein.



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Im Abschnitt B.3. tragen Sie die Kontaktdaten ein: 

Feld 18 – Telefon 

Feld 19 – E-Mail (die E-Mail-Adresse muss obligatorisch angegeben werden – der Steuerpflichtige erhält an diese E-Mail-

Adresse Informationen über die Erteilung oder Entziehung von Berechtigungen zur Nutzung des Nationalen E-

Rechnungssystems).



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Im Abschnitt C tragen Sie die Daten 

der Person ein, die zur Nutzung des 

KSeF berechtigt wird.



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Im Abschnitt C.1 (Identifikationsdaten) wählen Sie im Feld 20 die Art des Steueridentifikators aus (markieren Sie das

entsprechende Kästchen):

1. NIP (Steueridentifikationsnummer)

2. PESEL (Personenkennzahl)

3. Kein Identifikator

Weiterhin im Abschnitt C.1 tragen Sie ein:

• im Feld 21 – NIP / PESEL 

• im Feld 22 – Nachname 

• im Feld 23 – Vorname



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Wenn die zur Nutzung des KSeF berechtigte Person ein Nichtansässiger ist, füllen Sie auch die Felder 24-27 aus 

(Geburtsdatum, Art, Nummer und Serie des Identitätsnachweisdokuments, Land, in dem das Identitätsnachweisdokument 

ausgestellt wurde).



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Feld 28 – Land 

Feld 29 – Woiwodschaft

Feld 30 – Kreis

Feld 31 – Gemeinde 

Feld 32 – Straße 

Feld 33 – Hausnummer

Feld 34 – Wohnungsnummer 

Feld 35 – Ort 

Feld 36 – Postleitzahl

Im Abschnitt C.2 tragen Sie die Wohnadresse der zur Nutzung des KSeF berechtigten Person ein



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Im Abschnitt C.3 tragen Sie die Kontaktdaten der zur Nutzung des KSeF berechtigten Person ein:

Feld 37 – Telefon

Feld 38 – E-Mail (die E-Mail-Adresse muss obligatorisch angegeben werden – die berechtigte Person erhält an diese 

E-Mail-Adresse Informationen über die Erteilung oder Entziehung von Berechtigungen zur Nutzung des Nationalen 

E-Rechnungssystems).



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Abschnitt D betrifft die Meldung von einmaligen Daten zur Identifikation einer qualifizierten elektronischen 

Unterschrift, die weder die Steuernummer (NIP) noch die Personenkennzahl (PESEL) enthält. Dieser Abschnitt wird nur 

ausgefüllt, wenn im Abschnitt A Feld 6 markiert wurde. Wenn Abschnitt D ausgefüllt wird, müssen alle Änderungen an der 

qualifizierten elektronischen Unterschrift entsprechend den Regeln zur Erteilung von Berechtigungen oder zur Meldung 

eindeutiger Identifikationsdaten für die qualifizierte elektronische Unterschrift des Steuerpflichtigen gemeldet werden.

Im Feld 39 geben wir die Identifikationsdaten der elektronischen Unterschrift (SHA-256), die weder die Steuernummer 

(NIP) noch die Personenkennzahl (PESEL) enthält, an. Diese Daten werden aus dem im System installierten Zertifikat 

abgeleitet.

*Der Abkürzung SHA-256 steht für einen sicheren 256-Bit-Hash-Algorithmus.



Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung

Abschnitt E betrifft die Unterschrift des 

Steuerpflichtigen oder des Subjekts / der 

vertretenden Person. 

• in den Feldern 40/44/48/52/56/60 – Nachname

• in den Feldern 41/45/49/53/57/61 – Vorname

• in den Feldern 42/46/50/54/58/62 – Posten/

Funktion

• in den Feldern 43/47/51/55/59/63 – 

Unterschrift

Im Formular ist Platz für die Vertretung durch 

mehrere Personen. Daher ist Abschnitt E in 6 Teile 

unterteilt, wobei jeder Teil für eine 

unterzeichnende Person vorgesehen ist. Wenn es 

nur eine vertretungsberechtigte Person in der 

Firma gibt, reicht es, Abschnitt E, Teil 1 (Felder 40-

43) auszufüllen.



ZAW-FA-Mitteilung

 Das ausgefüllte ZAW-FA-Formular muss persönlich oder per Post beim zuständigen Finanzamt in Papierform 

eingereicht werden.

 Innerhalb weniger Tage erhält man eine Bestätigung der Erteilung von Berechtigungen zur Nutzung des KSeF in 

folgender Form:



Einloggen in KSeF
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(1) Produktionsversion – diese Version ist für das Ausstellen, Senden und 
Empfangen von realen Rechnungen vorgesehen. Die Anmeldung erfolgt mit der 
Steueridentifikationsnummer (NIP) und Login-Daten der befugten Person, die zuvor 
beim Finanzamt gemeldet wurde. HINWEIS: Jede in dieser Umgebung ausgestellte 
Rechnung ist ein offizielles Dokument.

(2) Vorphase (Demo) – basiert auf echten Login-Daten und dient dazu das 
Versenden der Rechnungen zu testen und das System kennenzulernen. Um das 
System nützen zu können, müssen Sie Firmendaten (NIP) angeben und zum 
Einloggen berechtigt sein. In dieser Umgebung ausgestellte Rechnungen werden 
nicht offiziell erfasst, so dass das Ausstellen von Rechnungen mit fiktiven Daten 
getestet werden kann.

(3) Testversion – Anmeldung mit einer fiktiven Steuernummer (NIP). In dieser 
Umgebung können Sie Testrechnungen mit fiktiven Daten ausstellen, da diese 
nicht offiziell erfasst werden.

1. 2. 3.

Nach der Erteilung der Berechtigungen zur Nutzung von KSeF können Sie sich im System unter folgender Adresse anmelden: 

https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/

Nach der Auswahl der entsprechenden Umgebung klicken Sie auf das Feld mit der Aufschrift 
„Zaloguj się”

*Weiter in der Präsentation wird die Anmeldung im KSeF-System in der Produktionsversion erläutert

https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/


Einloggen in KSeF

[1]

[2]

 Sprachänderung – In der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet sich die Option, die Sprache der Anwendung von

Polnisch auf Englisch zu ändern

 Authentifizierungsprozess

Um sich in die Anwendung einzuloggen, müssen Sie die erforderlichen Login-Daten angeben, d.h. die

Steueridentifikationsnummer (NIP) des Unternehmens eingeben [1]. Nach Eingabe der NIP-Nummer müssen Sie auf die

Schaltfläche „ Authenticate” klicken, um fortzufahren [2].



Einloggen in KSeF

[1]

[2]

Der nächste Schritt ist die Auswahl des 

Loginverfahrens für das KSeF. 

Es stehen zwei Optionen zur Verfügung – 

Trusted profile [1] und Qualified certificate [2]



Einloggen in KSeF

Trusted Profile *

Das Auswählen der Option „Trusted profile” führt zur Weiterleitung auf die Login-Seite 
des Trusted profiles. Sie können sich im Trusted profile mit Benutzername und 
Passwort [1] oder mittels einer Bank [2] anmelden. Wenn Sie kein Trusted profile 
haben, können Sie eins erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Załóż profil” klicken 
[3].

Die Anmeldung startet den Prozess der Unterzeichnung des Dokuments mit einer 
vertrauenswürdigen Unterschrift. Sie müssen das „Dokument” mit dem Trusted 
profile unterzeichnen, indem Sie auf die Schaltfläche „Podpisz profilem zaufanym” 
[4] klicken.

Nach der Unterzeichnung werden Sie zur Anmeldeseite mit der zu Beginn 
ausgewählten NIP-Nummer weitergeleitet.

[1] [2]

[3]

[4]



Einloggen in KSeF

 Qualified certificate *

Die Auswahl der Option „Qualified certificate”, das Aktivieren von „Yes” für die Frage „Is the certificate a signature with a NIP or PESEL number?”, und das Klicken auf 

die Schaltfläche „Next”, 

…führt Sie zur nächsten Seite, auf der Sie auf die Schaltfläche „Download the authorization request” klicken können.

 

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Autorisierungsanforderung heruntergeladen (Datei im XML-Format). Sie müssen es eigenhändig mit einem qualifizierten 

Siegel oder einer qualifizierten Unterschrift signieren. Die Prozedur zur Unterzeichnung der heruntergeladenen Datei wird in den folgenden Folien beschrieben.



Einloggen in KSeF

Um die Autorisierungsanforderung korrekt zu 

signieren, muss die qualifizierte Signatur als 

„otaczający” konfiguriert sein.

Um den richtigen Typ der elektronischen Signatur – 

„otaczający” zu erhalten, wählen Sie den Tab 

„Ustawienia” [1] und klicken Sie auf die 

Registerkarte „Podpis” [2].

Dann aktivieren Sie im Feld „Typ podpisu” [3] die 

Option „Podpis wewnętrzny” [4].

[1]

[2]

[3]



Einloggen in KSeF

Anschließend wird in den Feldern „Dodatkowe opcje

podpisu” [1] und „Wariant podpisu” [2] die Option 

„Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)” 

ausgewählt [3].

[1]

[2]
[3]



Einloggen in KSeF

Im nächsten Schritt wählen Sie die Option 

„Zaawansowane opcje podpisu XAdES” [1], und 

dann „Twórz podpis rozszerzony – umożliwia

dodawanie kolejnego podpisu” [2].

Auf diese Weise wurde die Unterschrift als 

„otaczający” konfiguriert, das wiederum ermöglicht, 

zum nächsten Schritt überzugehen – Unterzeichnen 

der heruntergeladenen Datei.

Gehen Sie zurück zu der Sektion „Podpisywanie” [3].

[3]

[1]

[2]



Einloggen in KSeF

Um die heruntergeladene Datei zu unterzeichnen, 

ziehen Sie sie einfach in das Programmfenster oder 

verwenden Sie die Option „Dodaj plik” und geben Sie 

den entsprechenden Pfad an.

*In dieser Präsentation haben wir das proCentrum SmartSign-

Programm verwendet, um die Autorisierungsanfrage zu unterzeichnen. 

Beachten Sie, dass sich der Prozess des Signierens von Dateien in 

anderen Programmen unterscheiden kann.



Einloggen in KSeF

Nachdem Sie die Datei hinzugefügt haben, klicken Sie 

auf die Schaltfläche „Podpisz”.



Einloggen in KSeF

Der nächste Schritt besteht darin, die Unterschrift 

auszuwählen, mit der die Autorisierungsanforderung 

bestätigt wird, dann klicken Sie die Schaltfläche „OK”.



Einloggen in KSeF

In das leere Feld müssen Sie Ihre PIN-Nummer 

eingeben und dann auf die Schaltfläche „OK” 

klicken.



Einloggen in KSeF

Die unterzeichnete Datei wird im .xades-Format 

gespeichert, das ermöglicht den Übergang zum 

nächsten Schritt – das Hochladen der 

unterzeichneten Datei auf der KSeF-Website.



Einloggen in KSeF

Nach dem Hinzufügen der Datei haben Sie die Möglichkeit, auf die Schaltfläche „Next” zu klicken.

Vorausgesetzt, die Datei wurde ordnungsgemäß unterzeichnet, führt das Klicken auf die Schaltfläche „Next” zur Anwendung mit der NIP-
Autorisierung, die zu Beginn getroffen wurde.

Die unterzeichnete Datei sollte hochgeladen werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Add file” klicken. 



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

Nach Auswahl der Option „Manage permissions” erscheint ein Bildschirm, der die 

vom Finanzamt an den Steuerpflichtigen vergebenen Berechtigungen im 

Zusammenhang mit der eingereichten ZAW-FA-Mitteilung anzeigt.

Nach dem Einloggen in die Anwendung, gehen Sie bitte in die linke obere 

Ecke des Bildschirms, um den Tab „Attorney power” [1] zu öffnen und 

klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Manage permissions” [2].

[2]



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

Im ersten Schritt bei der Vergabe von Berechtigungen wird ein 

Bildschirm angezeigt, auf dem die NIP-Nummer des 

Rechnungsausstellers angezeigt wird [1].

Um zum nächsten Bildschirm zu gelangen, klicken Sie auf „Next” [2].

[1]

[2]



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

In der KSeF-Anwendung für Steuerpflichtige wurde eine Funktion erstellt, 

die es ermöglicht, Berechtigungen zu vergeben:

• einer natürlichen Person für die Arbeit im Rahmen des KSeF

• einem Subjekt zur Rechnungstellung im Rahmen von 

Selbstfakturierung (Gutschriftsverfahren)

• einem Fiskalvertreter zur Rechnungstellung und Zugriff auf 

Rechnungen im KSeF

• einem Subjekt zur Rechnungstellung und Zugriff auf Rechnungen im 

KSeF

Um Berechtigungen zu erteilen, müssen Sie ein entsprechendes 

Formular ausfüllen. Die Formulare unterscheiden sich jedoch je 

nachdem, wem die Berechtigungen erteilt werden.



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

Um einer natürlichen Person Berechtigungen für die Arbeit im Rahmen des 

KSeF zu erteilen, klicken Sie auf die erste Option [1].

Dann wählen Sie den Typ des berechtigten Subjekts aus und klicken auf die 

Schaltfläche „Grant attorney power” [2].

[1]

[2]



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

[1]

[2]

[3]

[4]

In dem Abschnitt „Data of natural Person” gibt es Felder, die es 

ermöglichen, die Art des Identifikators festzulegen [1].

Nach Auswahl einer der verfügbaren Optionen wird ein numerisches Feld 

angezeigt, in das die NIP- oder PESEL-Nummer eingegeben werden kann. 

[2].

Dann müssen die Pflichtfelder „First name” [3] und „Surname” [4] 

ausgefüllt werden.



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

In dem Abschnitt „Attorney power” müssen folgende Felder entweder mit YES oder NO beantwortet werden: 

Wird die natürliche Person berechtigt sein Tochtergesellschaften zu verwalten? [1]

Wird die natürliche Person berechtigt sein Berechtigungen in KSeF zu verwalten? [2]

Wird die natürliche Person berechtigt sein Berechtigungen in KSeF durchzusehen? [3]

Wird die natürliche Person berechtigt sein Rechnungen in KSeF auszustellen? [4]

Wird die natürliche Person berechtigt sein Zugriff auf die Rechnungen in KSeF zu haben? [5]

Wird die natürliche Person berechtigt sein die Versandgeschichte durchzusehen (Erstellung von UPO) [6]

Nach Auswahl der entsprechenden Felder müssen Sie die Schaltfläche „Grant attorney power” [7] klicken.



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

*Um sich selbst entsprechende Berechtigungen zu erteilen, müssen Sie nur die Punkte 1, 4, 5 und 6 berücksichtigen. Wenn Sie eine ZAW-FA-Mitteilung 

eingereicht haben, wurden die mit den Punkten 2-3 verbundenen Berechtigungen bereits automatisch vom Finanzamt erteilt. Daher muss für diese Punkte 

die Option „NO” ausgewählt werden.

Wenn Sie Berechtigungen an eine andere Person oder ein anderes Subjekt vergeben, können Sie je nach Bedarf, alle Felder auf „YES” setzen.

[1]

[5]

[4]

[6]

[7]

[2]

[3]



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

Nach erfolgreichem Abschluss der Berechtigungserteilung 

wird eine entsprechende Meldung angezeigt [1].

Zusätzlich kann der Benutzer direkt zur Liste der 

Berechtigungen gelangen, indem er auf die Schaltfläche 

„Manage Permissions” [2] klickt oder weitere 

Berechtigungen für ein anderes Subjekt erteilen, indem er 

auf „Add more permissions” [3] klickt.

[2] [3]

[1]



Erteilung von Berechtigungen in KSEF

Auf dem Bildschirm „Manage permissions” werden die 

Berechtigungen angezeigt, die dem eingeloggten 

Benutzer erteilt wurden, sowie die Berechtigungen, 

die dem eingeloggten Benutzer zugewiesen sind.

In dieser Sektion werden folgende Daten angezeigt:

• Identifikationsdaten der berechtigten Person [1]

• Identifikationsdaten der Person, die Berechtigungen 
erteilt [2]

• Beschreibung der Berechtigung [3]

• Art der erteilten Berechtigung [4]

• „Grant attorney power” – durch Klicken auf die 
Schaltfläche wird ein Bildschirm zur Erteilung von 
Berechtigungen geöffnet [5]

[1] [2] [3] [4]

[5]



Gratulationen! Sie haben den ersten Teil unserer Anleitung absolviert! Die nächste Präsentation wird die Ausstellung von

Rechnungen in der „Anwendung des Steuerpflichtigen” behandeln.

Oleksandra Dudek

Magdalena Pawlińska

Berenika Płóciennik

Patryk Banach

Michał Murawski


	Sekcja domyślna
	Slajd 1: KSeF
	Slajd 2: Inhaltsverzeichnis
	Slajd 3: Primäre Berechtigungen der Steuerpflichtigen
	Slajd 4
	Slajd 5: Primäre Berechtigungen der Steuerpflichtigen
	Slajd 6: Primäre Berechtigungen der Steuerpflichtigen
	Slajd 7: Primäre Berechtigungen der Steuerpflichtigen
	Slajd 8: ZAW-FA-Mitteilung 
	Slajd 9: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 10: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 11: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 12: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 13: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 14: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 15: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 16: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 17: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 18: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 19: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 20: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 21: Ausfüllen der ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 22: ZAW-FA-Mitteilung
	Slajd 23: Einloggen in KSeF
	Slajd 24: Einloggen in KSeF
	Slajd 25: Einloggen in KSeF
	Slajd 26: Einloggen in KSeF
	Slajd 27: Einloggen in KSeF
	Slajd 28: Einloggen in KSeF
	Slajd 29: Einloggen in KSeF
	Slajd 30: Einloggen in KSeF
	Slajd 31: Einloggen in KSeF
	Slajd 32: Einloggen in KSeF
	Slajd 33: Einloggen in KSeF
	Slajd 34: Einloggen in KSeF
	Slajd 35: Einloggen in KSeF
	Slajd 36: Einloggen in KSeF
	Slajd 37: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 38: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 39: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 40: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 41: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 42: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 43: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 44: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 45: Erteilung von Berechtigungen in KSEF
	Slajd 46


